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Leistungsangebotstyp 
Nr.: 1 

Heinkenstraße Wohngruppe 7 Wochentage 

1. Art des Angebots Die Stationäre Wohngruppe mit max. 32 Plätzen ist ein Angebot zur 
Unterbringung von vorrangig männlichen minderjährigen Ausländern 
mit einer Rund-um-die-Uhr Betreuung, ab 14 Jahren. 

2. Rechtsgrundlage §§ 34 in Ausnahmefällen 35a, (41) SGB VIII 

3. Personenkreis Dieses Angebot richtet sich vorrangig an männliche UMAs ab 14 
Jahren, die ohne einen sorgeberechtigten Elternteil als Minderjährige 
nach Deutschland geflüchtet sind und in der Regel die Volljährigkeit 
noch nicht erreicht haben. 

Sie benötigen stationäre Hilfe zur Erziehung, 
 

- weil bei den UMAs durch die Umstände der Flucht Eltern 
und / oder andere Angehörige durch Zurückbleiben im 
Heimatland, durch ungeklärten Aufenthalt oder Tod nicht für 
den Jugendlichen sorgen können. 
- weil die UMA oft massive Menschenrechtsverletzungen, 
Gewalterfahrungen und Traumata im Ursprungsland und / 
oder während der Flucht erlebt haben. Die jungen Menschen 
brauchen einen angstfreien und sicheren Rahmen, um 
Distanz zu den belastenden Lebensereignissen zu 
bekommen. 
- weil bei den UMA neben einem altersangemessenen 
Betreuungsbedarf zusätzliche kulturelle, soziale, religiöse 
und individuelle Integrationsbedarfe bestehen, die ein 
stationäres Hilfsangebot erforderlich machen. 
- weil die Herkunftsfamilien aus unterschiedlichen Gründen 
ihrer Verantwortung nicht nachkommen können und oder 
das Verhältnis zu den Jugendlichen durch massive Konflikte 
belastet ist, ambulante Hilfe zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht 
ausreicht, um die Probleme zu lösen und so die 
angemessene Entwicklung bzw., dass Kindeswohl gefährdet 
ist. 
- weil durch die aktuelle Lebenssituation weder ausreichende 
Betreuung noch ausreichender Schutz gegeben ist. 
- weil eine gezielte pädagogische Begleitung bezüglich der 
schulischen und beruflichen Orientierung erforderlich ist, um 
die jungen Menschen darin zu unterstützen, realistische 
Perspektiven zu entwickeln, umzusetzen und ihren Platz in 
der Gesellschaft zu finden und ein eigenständiges Leben 
aufzubauen. 
- weil bei der Verselbstständigung noch intensive 
Unterstützung und Hilfe benötigt wird. 

Kriterien für die Aufnahme ist die Bereitschaft 
 

- sich auf Beziehungsangebote der pädagogischen 
Betreuungskräfte einzulassen 
- sich Zukunftsperspektiven zu erarbeiten und eine Schule zu 
besuchen bzw. eine Ausbildung zu machen 
- mit Mitbewohnerinnen und Betreuerinnen respektvoll umzugehen 
und Konflikte friedlich zu regeln und die erforderlichen Regeln zu 
akzeptieren und einzuhalten 
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 Kriterien, bei denen eine Aufnahme nicht erfolgen kann 

- UMAs mit starker Suchtproblematik oder psychiatrischer 
Erkrankung, die aufgrund ihrer Erkrankung eine therapeutische 
Betreuungsform benötigen, können in der 
Wohngruppe nicht aufgenommen werden. Das gilt auch für 
Menschen, bei denen eine akute Eigen-/ oder 
Fremdgefährdung vorliegt. 
- UMAs die bereits strafrechtlich in Zusammenhang mit 
Gewalt oder Drogenhandel in Erscheinung getreten sind. 
- UMAs die auf Mobilitätshilfen angewiesen sind 

4. Allgemeine Zielsetzung Das primäre Ziel der Jugendwohngruppe ist zunächst, einen 
sicheren und vertrauensvollen Rahmen zu schaffen, in dem die 
Jugendlichen zur Ruhe kommen, Privatsphäre und Sicherheit 
erleben können. Darüber hinaus soll die Atmosphäre in einer 
überschaubaren Gruppe die Bildung einer Gemeinschaft und 
darüber die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und ein Gefühl 
von Zugehörigkeit und Zuhause zu erleben ermöglichen, bis sie 
selbstständig genug sind, in eine eigene Wohnung zu ziehen. 

 

Ziel ist ebenso die Integration im Sozialraum und bei UMA auch die 
Unterstützung bei Erlangung von Kenntnissen über die hiesige 
Gesellschaft und das Wohnumfeld. 
Das langfristige und übergeordnete Ziel ist, den jungen Menschen 
darin zu fordern, sich zu einem eigenständigen, 
verantwortungsbewussten, sozialen und demokratischen Menschen 
zu entwickeln, der seinen Platz in der Gesellschaft findet 

5. Inhalte der Leistung Der Einrichtungsträger stellt sicher, dass die Einrichtung unter 
fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet und 
koordiniert wird. Hierunter fällt auch die Qualitätsentwicklung- und 
Sicherung auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes. 

5.1 Unterkunft und 
Raumkonzept 

Zurverfügungstellung, Ausstattung und Bewirtschaftung 
(Reinigung/Pflege) von Wohnraum, Nutz- und Gemeinschaftsflächen 
sowie deren Instandhaltung. 

Reinigung und Pflege der Wäsche. 
 

- Wohnen in Einzelzimmern ggf. Doppelzimmern. 
Geschlechtsspezifische Besonderheiten sind zu 
berücksichtigen. 

5.2 Verpflegung Der Träger stellt die ernährungsphysiologisch, altersgerechte 
Versorgung der Kinder/Jugendlichen mit Lebensmitteln sicher. Hierzu 
gehört eine warme Mahlzeit, Frühstück, Zwischenmahlzeiten und 
Abendbrot sowie die Versorgung mit Getränken an sieben Tagen in 
der Woche. 
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 Zunächst erfolgt die Verpflegung über ein Catering, der Aus- um 
Umbau von Küchen zur Selbstversorgung ist geplant. 
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5.3 Erziehung/Sozial- 
pädagogische 
Betreuung 

 

 

Die Pädagogik soll die UMAs darin fördern eine eigenständige und 
verantwortungsbewusste Persönlichkeit zu werden. 
Grundlegend hierfür ist zunächst der Aufbau vertrauensvoller 
Beziehungen zu den Betreuenden und einer positiven 
Gruppenatmosphäre, in der sich die Jugendlichen wohl fühlen und 
entsprechend ihren Ressourcen entwickeln können. 

 

- Wohnen (Gestaltung, Entwicklungsmöglichkeiten, 
Verselbständigung, Bildung und Teilhabe einer 
Gemeinschaft) 

 

- Bildung / Schule (Förderung im schulischen Bereich, 
Unterstützung beim Finden eines Sprachkurses und bei der 
regelmäßigen Teilnahme, Förderung bereits erworbener 
beruflicher Kompetenzen) 

- Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. 
Praktische Angebote zum sprachlichen Training bis zu drei 
Mal in der Woche á 2 Stunden 

 

- Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie 
(Unterstützung bei der Zusammenführung der Familien) 
- Arbeit und Beschäftigung (Entwicklung beruflicher 
Perspektiven) 

- Förderung und Aktivierung (Erlebnispädagogik, Freizeit und 
Sport- pädagogik, Gruppenarbeit mit Medien und 
Förderung in diesem Bereich) 

 

- Spezielle fachliche Angebote (Traumapädagogik, fachliche 
Einzelberatung im Asylrecht, Rechte und Pflichten, 
Bildungssystem, Aufklärungsangebote bezgl. strafrechtlichem 
Verhalten ggfls. Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei, 
sexuelle Aufklärung). Die Angebote werden von unseren 
Fachkräften, bei Bedarf von externen Fachkräften ausgeführt. 

Die von Vielfalt ausgeführten Angebote sind im Rahmen der 
Entgeltvereinbarung. 
- Sicherstellung der Kinderechte 
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 - Sicherstellung von Beschwerdemöglichkeiten 

- Beteiligung der jungen Menschen in allen sie betreffenden 
- Entscheidungen. 

6. Personelle Ausstattung Die fachliche Leitung erfolgt durch eine 
Sozialpädagogin/Sozialpädagogen oder eine Sozialarbeiterin / 
Sozialarbeiter mit mehrjähriger Berufserfahrung oder mindestens 
vergleichbarer anerkannter Qualifikation. 
Die Betreuung erfolgt durch Sozialpädagogen und 
Sozialpädagoginnen bzw. Erzieher und Erzieherinnen oder vgl. 
Qualifikation und Personen mit erzieherischen und 
sozialpädagogischen Kenntnissen. 

 

Fachkräfte/Nichtfachkräfte: mindestens 70:30, max. 90:10 
 

Eine Nachtbereitschaft ist erforderlich. Als Nachtbereitschaft können 
auch Hilfskräfte mit erzieherischen und sozialpäd. Kenntnissen 
eingesetzt werden, wenn eine fachlich qualifizierte 
Hintergrundbereitschaft vorhanden ist. 

 

Angabe von Personalanhaltswerten als Relation der Platzzahl zu 
Vollzeitstellen in den o.g. Bereichen. 

Für die Betreuung von 32 Jugendlichen steht 
folgendes Personal zur Verfügung: 

 

Personalanhaltswerte: 
 

Betreuung: 1 zu 1,79 
Betreuung nachts: 2 Nachtwachen (nicht Fachkräfte) von 22.00 
Uhr bis 06.00 Uhr und 1 Rufbereitschaft (Fachkraft) von 21.00 
Uhr – 6.00 Uhr. 
Unterstützendes Personal: Zusätzlicher Einsatz von 
unterstützendem Personal für die Aufrechterhaltung der  
Ordnung im Haus (von 14 Uhr bis 24 Uhr) 
Gruppenübergreifendes Fachpersonal: 0,5 VK Psycholog*in 
Fachliche Leitung: 1,4 VK 
Geschäftsführung/Verwaltung: Einzelvertragliche Regelung 
Hauswirtschaft/Reinigung /Technik: 1 VK Hauswirtschaft 
vorerst für ein Jahr (bis zum Einbau der Küchen) und 1 VK 
Hausmeisterei vorerst für ein Jahr. 

7. Umfang der Leistung Betreuung an 365 Tagen im Jahr, rund-um-die-Uhr. 

8. Pädagogische Sachmittel Altersgerechtes Spiel-, Freizeit- und Beschäftigungsmaterial 

9. Betriebsnotwendige 
Anlagen und Ausstattung 

Vorhalten von Anlagen sowie Ausstattung der Nutz- und 
Gemeinschaftsflächen entsprechend den behördlichen Auflagen und 
Schutzbestimmungen. 
- Büro, Mitarbeiterraum vorhanden 
- Gemeinschaftsräume für die Jugendlichen; 
- Anlagen der Wäschereinigung und Reinigung vorhanden 

- Anlagen der Essenszubereitung und Aufbewahrung etc. 
vorhanden 

- Vorhalten notwendiger Fahrzeuge vor Ort, um kurzfristiges 
Handeln und Freizeitunternehmungen und Transporte zu 
ermöglichen. Zu diesem Zweck Anmietung von zwei PKW 
Stellplätzen 
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10. Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung 

Die Maßnahmen des Trägers einer Einrichtung zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung werden mindestens im Abstand 
von 2 Jahren in einem Qualitätsentwicklungsbericht entsprechend 
der 
Regelungen des Landesrahmenvertrages dokumentiert. 
Regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, Team- und 
Einzelsupervision, die Dokumentation sowie die kritische Reflexion 
und Evaluation der Arbeit dienen der Weiterentwicklung der 
Konzeption 
In Planung ist ein Kinderschutzkonzept 

11. Leistungsentgelt Das Leistungsentgelt enthält die Kosten für das 
Regelleistungsangebot und die betriebsnotwendigen Investitionen. 
Ferner sind im Entgelt die Kosten für die Durchführung von 
Ferienmaßnahmen enthalten. 

 

Im Entgelt sind nicht enthalten und daher im Einzelfall 
zusätzlich nach SGB VIII zu finanzieren: 

 

- Taschengeld und pauschalierte Nebenkosten, 
- Bekleidungspauschale, 

- für junge Menschen ab 13. Jahren unabhängig vom Schulbesuch 
Übernahme von Fahrtkosten in Höhe der günstigsten Monatskarte 
unter Abzug eines Eigenanteils, sofern keine 
Fahrtkostenübernahme von anderen Stellen erfolgt, 

- mehrtätige Klassenfahrten, 
- Ersteinkleidung soweit erforderlich. 

 


